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- Jahresrechnung per 31. Dezember 1937 des Schweiz. Verbandes

fir Wohnungswesen

Aktiven Fr.
Kassa-Konto . 174.05
Postscheck-Konto 8866.11
Banken-Konto 4 167.15
Wertschriften-Konto 100.—
Mobiliar-Konto 1.—
13 308.31

Gewinn- und Verlustrechnung Fr.
Mitgliederbeitrige 3 434.—
Zinsen 145.75

Schweizerspiegel-Verlag Ziirich
Gewinnquote a. Verlag der Zeitschrift »Das
Wohnen«

1 000.—
4579-75

Unkosten-Konto 3814.39
Mehreinnahmen . ¥ 7637376

Abrechnung per 31. Dezember 1937

Passiven Fr.

Vermogen 13 308.31
- \\\\

1330831

Vermogensrechnung Fr.
Vermégen am 31. Dezember 1936 . . . . 12 542.95
Vermogen am 31. Dezember 1937 13 308.31
Vermogensvermehrung _—765'36

Qirich, den g1. Dezember 1937.

Der Quaistor:

Fos. Irniger.

Die Rechnungsrevisoren :

L. Schaltenbrand.
O. Link.

iiber den bundesridtiichen Baufonds (fonds-de-roulement) Fr. 200,000.—

Aktiven Fr.
Sektion Basel:
Wohngenossenschaft am Hackberg . 16 033.80
Section Romande de I'Union Suisse pour I’Amé-
lioration du logement :
Sous-Sectiot Chaux-de-Fonds .o 9 000.—
Société Coopérative d’Habitation de Genéve 20 000.—
Assoc. Genevoise du Coin de Terre, Genéve 6 000.—
Sektion Ziirich :
Heimstattengenossenschaft Winterthur 6 000.—
Allgemeine Baugenossenschaft Ziirich . 20 000.—
Sektion Bern:
_ Baugenossenschaft des Verwaltungspersonals,
Bern e 14 000.—
Allgemeine Baugenossenschaft Luzern . 15 000.—
Zurcher Kantonalbank, Ziirich . 97 757 90

203 791 70

Passiven Fr.
Eidg. Kassa- und Rechnungswesen, Bern:

Baufonds 200 000.—
Zinsen . 3 791.70
r2703 791 70

Ziirich, den 31. Dezember 1937.

des Schweizerischen Verbandes fiir Wohnungswesen

1. Name, Jweck.

Art. 1. Unter dem Namen »Schweizerischer Verband fiir
Wohnungswesen« (Union suisse pour ’Amélioration du Loge-
ment) besteht ein politisch und konfessionell neutraler Verein.

Der Sitz des Verbandes befindet sich jeweils am Wohnort
des Prasidenten. )

Art. 2. Der Verband bezweckt die Verbesserung des Woh-
nungswesens in gesundheitlicher, technischer, wirtschaftlicher
und kultureller Beziehung und insbesondere die Férderung
genossenschaftlichen Bauens und Wohnens.

Er verwaltet aullerdem den eidgendssischen Fonds de
roulement, solange ihm dessen Verwaltung iibertragen bleibt.

Art. 3. Der Verband verfolgt keine Erwerbszwecke. Die
ihm . zuflieBenden Mittel sind ausschliefilich zur Verfolgung
der Verbandszwecke zu verwenden.
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2. Mitgliedschaft und Finanzen.

Art. 4. Die Mitgliedschaft konnen erwerben :

a) Bau- und Wohngenossenschaften sowie andere juri-
stische Personen, die die Ziele des Verbandes zu
unterstiitzen gewillt sind ;

b) Stadte, Gemeinden und offentliche Verwaltungen, die
den Verband subventionieren ; '

¢) Einzelpersonen.

Die Verbandsmitglieder schliefen sich in der Regel zu

Sektionen zusammen.

Art. 5. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt, soweit fiir
das betreffende Gebiet dem Verbande angeschlossene Sek-
tionen bestehen, durch die letztern. Die direkte Mitgliedschaft
beim Verbande ist in Ausnahmeféllen méglich.

Art. 6. Der Austritt kann unter Beobachtung einer Kiin-
digungsfrist von 6 Monaten auf Schluf} eines Geschéftsjahres



durch schriftliche Mitteilung an den Sektions- oder Verbands-
vorstand erfolgen.

Art. 7. Die Sektionen des Verbandes geben sich im
Rahmen der vorliegenden Verbandsstatuten ihre eigene Or-
ganisation. Indessen bediirfen ihre Statuten der Genehmigung
durch den Zentralvorstand.

Art. 8. Der Verband erhebt, soweit nicht die Sektionen
fiir ihr Gebiet hohere Beitrdge vorsehen, folgende Jahres-
beitrage :

a) Bau- und Wohngenossenschaften sowie andere juri-

stische Personen Fr. 10.— bis 200.— nach Beschlufy
des Vorstandes ;

b) Gemeinden unter 5000 Einwohnern mindestens
Fr. 20—
Gemeinden von 5—10000 Einwohnern mindestens
Fr. 50.—;

Gemeinden mit iiber 10 000 Einwohnern fiir jedes
weitere 10 000 je Fr. 20.— mehr;
c) fiir Einzelmitglieder, die keiner Sektion angehéren,
betragt der Beitrag Fr. 5.—. ’
Der Vorstand bemiiht sich auBerdem um Subventionen
und Beitrige seitens 6ffentlicher Verwaltungen und privater
Goénner.

Art. 9. Die Erhebung der Beitrige und Subventionen
erfolgt durch die Sektionen, die die Hélfte der vom Verband
vorgesehenen ordentlichen Beitrdge und Subventionen an die
Verbandskasse abliefern. Mitglieder, die keiner Sektion ange-
horen, bezahlen ihre Beitrage direkt an die Verbandskasse.
Allfillige Beitraige des Bundes verbleiben der Verbandskasse,
aullerordentliche Beitrage der Sektionsmitglieder der betref-
fenden Sektion.

Art. 10. Fiir die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet
nur dessen Vermogen. Jede personliche Haftbarkeit der Mit-
glieder ist ausgeschlossen.

3. Organe des Verbandes.

Art. 11. Die Organe des Verbandes sind:

1. Die Generalversammlung.
2. Der Zentralvorstand.
3. Die Kontrollstelle.

4. Generalversammlung.

Art. 12. Das oberste Organ ist die Generalversammlung.
Die ordentliche Generalversammlung tritt jahrlich im Friih-
jahr zusammen. .

Aulerordentliche Generalversammlungen kénnen vom Vor-
stande, so oft es im Interesse des Verbandes liegt, einberufen
werden. AuBerdem konnen eine Sektion oder 5 Kollektiv-
mitglieder des Verbandes unter motivierter Angabe der Ver-
handlungsgegenstinde die Einberufung einer -auflerordent-
lichen Generalversammlung verlangen, in welchem Falle die
Abhaltung spitestens zwei Monate nach der Eingabe erfolgen
soll. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt in den
Verbandszeitschriften spitestens 14 Tage vor der Versamm-
lung unter Bekanntgabe der Traktanden.

An der Generalversammlung kann jedes Mitglied als
stimmberechtigt teilnehmen. Bau- und Wohngenossenschaften
sowie andere gemeinniitzige Bau- und Wohngesellschaften
mit einem Bestand bis 50 Wohnungen oder Einfamilienhausern
haben Anreeht auf einen Delegierten mit Stimmrecht, gréere
Genossenschaften fiir jedes weitere oder angebrochene Hun-
dert Wohnungen auf einen weitern Delegierten mit Stimm-
recht, jedoch im Maximum auf deren 10. Kollektivmitglieder
haben Anrecht auf 2 Stimmen. Die Sektionen als solche be-
sitzen ein Recht auf hochstens g Delegierte mit Stimmrecht.
Bund und subventionierende Kantone haben das Recht, sich
mit je 2 Stimmen vertreten zu lassen; die Gemeinden be-
sitzen auf je 10 000 Einwohner das Recht auf einen Dele-
gierten mit Stimmrecht, jedoch im Maximum auf 10 Stimmen,
sofern sie die ordentlichen Mitgliederbeitrige gemall Art. 8
entrichten. Subventionicrende Gemeinden, deren Subvention

nicht die Héhe des Mitgliederbeitrages gemaf Art. 8 erreicht,
haben Anrecht auf einen Delegierten mit Stimmrecht. Einzel-
mitglieder haben eine Stimme.

Die Zahl der Delegierten ohne Stimmrecht ist unbe-
schrankt. Die Delegierten sind berechtigt, mehrere Stimm-
rechte auszuiiben, jedoch nur in Vertretung von Mitgliedern
der gleichen Sektion und hochstens fiir deren 10. Einzel-
personen konnen sich nicht vertreten lassen.

Vor jeder Generalversammlung ist die Stimmenzahl fur
jedes Mitglied festzustellen. Bei Mitgliedern, die Sektionen
angeschlossen sind, hat die Stimmenzuteilung durch Vermitt-
lung der Sektionen zu erfolgen. Auf Grund dieses Ausweises
werden den Delegierten zu Beginn der Generalversammlung
die entsprechenden Stimmkarten iibergeben.

Den Vorsitz der Generalversammlung fiithrt der Prisi-
dent des Zentralvorstandes. Als Protokollfithrer funktioniert
ein von der Versammlung zu wihlender Tagesaktuar.

Fiir Beschliisse und Wahlen gilt das absolute Mehr. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Prasidenten.
Abstimmungen und Wahlen erfolgen, wenn es nicht mit
Mehrheit anders verlangt wird, offen. Zur Auflésung des
Verbandes bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen.
Ueber Antridge auf Abanderung der Statuten kann in der
Generalversammlung nur dann beschlossen werden, wenn sie
durch die Einladung bekanntgegeben wurden.

In die Kompetenzen der Generalversammlung fallen :

a) Wahl des Zentralvorstandes und des Verbandsprasi-
denten sowie deren Abberufung ;

b) Wahl der Kontrollstelle ;

c¢) Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahres-
rechnung nach vorangegangenem Bericht der Kon-
trollstelle und Dechargeerteilung an den Zentralvor-
stand ;

d) Statutendnderung ;

e) BeschluBfassung iiber Antrage des Zentralvorstandes,
der Sektionen oder der Mitglieder. Antrage der Sek-
tionen oder der Mitglieder miissen bis spatestens Ende
Mirz dem Zentralvorstand eingereicht werden ;

f) BeschluBfassung tiber Liquidation und Wahl der Li-
quidatoren.

5. Lentralvorstand.

Art. 13. Der Zentralvorstand besteht aus mindestens
sieben, fiir eine Amtsdauer von zwei Jahren gewiahlten Mit-
gliedern. Der Zentralvorstand konstituiert sich, abgesehen
von der Wahl des Prasidenten, selbst.

Solange der Vorstand den Fonds de roulement verwaltet,
haben auf Verlangen des Bundesamtes fiir Industrie, Ge-
werbe und Arbeit 1 bis 2 Delegierte des Eidgendssischen Volks-
wirtschaftsdepartementes im Zentralvorstand und in der Ge-
neralversammlung Sitz und Stimme.

Der Zentralvorstand erledigt samtliche Geschafte, die
nicht der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Zentralvorstand kann einen Sekretar anstellen und
auflerdem zur Erledigung bestimmter Geschiafte besondere
Ausschiisse ‘wahlen, deren Befugnisse er festlegt.

Die Unterschriftsberechtigung wird vom Zentralvorstand
geregelt.

Art. 14. Der Vorstand tritt, so oft es die Geschiafte er-
fordern, auf Einladung des Pridsidenten oder dessen Stell-
vertreters zusammen ; er muf} auflerdem innert 14 Tagen ein-
berufen werden, sofern mindestens drei Vorstandsmitglieder
unter begriindeter Angabe der Verhandlungsgegenstande dies
verlangen. Die Beschliisse des Vorstandes unterliegen der Zu-
stimmung der Mehrheit seiner Mitglieder. Der Prisident
stimmt mit. Bei Stimmengleichheit zahlt seine Stimme doppelt.

6. Kontrollstelle.

Art. 15. Die von der Generalversammlung -auf eine
Amtsdauer von zwei Jahren aus hochstens drei Mitgliedern
bestellte Kontrollstelle hat die Rechnung zu priiffen und dar-
iiber der Generalversammlung Bericht zu erstatten.
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7. SchluBbestimmungen.

Art..16. Im Falle einer Liquidation ist ein Aktiviiber-
schuf einer gemeinniitzigen oder #hnlichen Zwecken dienen-
den Institution zuzuwenden.

Also beschlossen in der Generalversammlung vom 5. Juni

1937 in Lausanne. Der Prasident: K. Straub.
Der Aktuar: Hch. HeB.

Revision der Jahresrechnungen der
Bau- und Wohngenossenschaften

Fiir jede Bau- und Wohngenossenschaft ist es auBer-
ordentlich wichtig, daB ihre Jahresrechnung sorgfiltig
iberpriift wird. Die Kontrolle durch die eigenen Rech-
nungsrevisoren ist schon wichtig, sie geniigt aber nicht,
weil sie nur eine Vergleichung der Rechnung mit den
vorhandenen Belegen darstellt und von Genossen-
schaftsmitgliedern durchgefiihrt wird. Fiir die Solidi-
tit und finanzielle Sicherheit einer Genossenschaft ist
es aber sehr wichtig, ein Urteil iiber ihre ganze Finanz-
gebarung durch eine auflenstehende, sachkundige Per-
sonlichkeit zu erhalten. Die muf nicht nur den Ge-
nossenschaftern, die teilweise mit ansehnlichen Geld-
~ betrdgen am finanziellen Wohl und Wehe der Genos-
senschaft beteiligt sind, angenehm, sondern auch dem
Vorstand direkt erwiinscht sein, damit er von der Ver-
antwortung etwas entlastet wird und rechtzeitig auf
allfallige Irrtiimer in der Leitung aufmerksam gemacht
wird.

Eine richtige Revision bezieht sich auf die ganze
kaufminnische Fithrung der Genossenschaft. Sie priift
nicht bloB die rechnerische Richtigkeit der vom Quistor
oder Rechnungsfithrer aufgestellten Rechnung und Bi-
lanzen, sondern nach streng kaufménnischen Grund-
sitzen auch die Richtigkeit der Anlage der Gesamt-
und der Teilrechnungen. Sie beurteilt die Angemessen-
heit der Mietzinsansitze und die nétige Hohe der Ab-
schreibungen, wobei auf Alter und Abnutzung der
Wohnungen wie auf den Stand des Wohnungsmarktes
Riicksicht zu nehmen ist. Ferner wird die Richtigkeit
der Bewertungen nachgepriift und der Bilanzklarheit
und Bilanzwahrheit wie auch der Schaffung und aus-
reichenden Dotierung von Reserve- und Erneuerungs-
fonds volle Aufmerksamkeit geschenkt. Der Revisor
mul iibrigens vollige Freiheit haben, alle ihm fiir die
Beurteilung der Finanzlage wichtig scheinenden Auf-
schliisse zu erhalten und Nachforschungen vorzu-
nehmen.

Da grofle Kapitalien in den Bauten der Bau- und
Wohngenossenschaften investiert und folglich breitere
Kreise an ihrem Schicksal interessiert sind, da insbeson-
dere auch die Behorden von Bund, Kanton und Ge-
meinden wegen der dabei beteiligten 6ffentlichen Geld-
mittel und aus allgemeinen Griinden sich fiir die Ge-
nossenschaften interessieren, miissen alle Mafinahmen
getroffen werden, um Enttduschungen zu vermeiden.
Vorsicht ist besonders deshalb geboten, weil bei einem
Riickgang der Wohnungsnot und bei eintretendem
Ueberschufl an Wohnungen die Mietzinse sinken und
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gelegentliche Mietzinsausfille eintreten kénnen. Hier-
auf muf} schon in guten Zeiten Bedacht genommen
werden. Die Genossenschaft muf} sich rechtzeitig einen
finanziellen Riickhalt schaffen. Ob dies im einzelnen
in geniigendem Mafe geschehen ist, kann der auflen-
stehende Fachmann besser und objektiver beurteilen
als der eigene Genossenschafter.

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Verbandes
fiir Wohnungswesen und Wohnungsreform hat deshalb
schon vor ldangerer Zeit die Frage der Schaffung einer
Rechnungspriifungsstelle fiir die ihm angeschlossenen
Bau- und Wohngenossenschaften gepriift. Er hat davon
Umgang genommen, eine eigene Stelle zu schaffen
und beschlossen, sich einer bestehenden Kontrollstelle
zu bedienen. Es handelt sich um die bekannte und be-
wahrte Revisionsstelle des Verbandes schweizerischer
Konsumuvereine in Basel, die bereit ist, zu recht giin-
stigen Bedingungen die Revisionen fiir unsere Ver-
bandsmitglieder auszufithren. Die Anmeldung kann
direkt erfolgen, wobei die Genossenschaften sich auf
unsern Verband berufen und ihre Mitgliedschaft auf
Verlangen nachweisen miissen, oder durch Vermittlung
des Zentralprésidenten oder des -aktuars, welche Auf-
schluf} iiber die Revisionsbedingungen erteilen.

Wir fordern die Vorstdnde und Mitglieder der Bau-
und Wohngenossenschaften auf, sofern ihre Jahresrech-
nung nicht schon durch eine unabhingige Fachstelle
kontrolliert wird, von der ihnen hier gebotenen Ge-
legenheit Gebrauch zu machen. Es sei noch darauf hin-
gewiesen, daf} an Stelle der vollumfénglichen Kontrolle
auch nur einzelne bestimmte Punkte einer Priifung
unterworfen werden konnen, und zwar selbstverstand-
lich auch das Jahr hindurch. pg, Zentralvorstand.

VERBANDSNACHRICHTEN

Sektion Ziirich

Die Baugenossenschaft Selbsthilfe liirich konnte im abge-
laufenen Berichtsjahre, wie wir aus dem Jahresbericht er-
sehen, ebenfalls ihr zehnjihriges Bestehen feiern, wozu wir
auch dieser Jubilarin unsere besten Gliickwiinsche entbieten.

Desgleichen entnehmen wir dem Jahresbericht der Ge-

" meinniitzigen Baugenossenschaft Waidberg, dafl} letztes Jahr

zehn Jahre seit ihrer Griindung vergangen waren und sie
dieses Ereignis mit einer gut gelungenen Veranstaltung fiir
ihre Mieter feierte. Wir gratulieren und wiinschen alles Gute

fiir die Zukunft. Der Sektionsvorstand.

Die Allgemeine Baugenossenschaft Ziirich hielt kiirzlich
ihre gut besuchte Generalversammlung ab. Sie ist mit
1550 Wohnungen und 50 Ladenlokalen die gréBte Bau-
genossenschaft der Schweiz. Der Jahresbericht, der in ge-
druckter Form bis in alle Details Aufschluf gibt, zeigt, dafBl
das abgelaufene Jahr zwar der Genossenschaft die Héchstzahl
der je leergestandenen Wohnungen brachte, aber gleichwohl
verhiltnism#Big giinstig abgeschlossen werden konnte. Beleg
dafiir sind u. a. die Riickstellung fiir Mietzinsriickvergiitun-
gen, die allen Mietern zugute kommen sollen (Fr. 72 096.—),
die Einlagen in die Fonds (Fr. 256 431.35) sowie deren Ver-
zinsung mit 4 Prozent (Fr. 128 603.—), die Verzinsung des
Anteilscheinkapitals mit 4 Prozent. Die Gesamtanlagen be-



	Statuten des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen

